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Zum 1.1.2020 ist die steuerliche Förderung für energetische Maß-
nahmen, die am eigengenutzten Wohneigentum durchgeführt wer-
den, in Kraft getreten. Sie gilt für die Maßnahmen, die nach dem 
31.12.2019 begonnen haben und vor dem 1.1.2030 abgeschlos-
sen werden. Grundlagen für die Förderung sind § 35 c EStG, so-
wie die Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für 
energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden nach § 35 c EStG (Energetische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung). Die Verordnung enthält detaillierte Vorschriften zur 
Dämmung von Wänden, Dachfl ächen und Geschossdecken und Er-
neuerung der Fenster, Türen, Lüftungsanlagen etc.

Die Förderung wird auf Antrag des Steuerpfl ichtigen gewährt und 
beträgt insgesamt 20 % der Aufwendungen, maximal 40.000 € 
pro Wohnobjekt, verteilt über 3 Jahre, und zwar je 7 % der Auf-
wendungen, höchstens 14.000 € im Kalenderjahr des Abschlus-
ses der energetischen Maßnahme und im folgenden Kalenderjahr, 
sowie 6 %, höchstens 12.000 € im übernächsten Kalenderjahr. 

Somit können Aufwendungen bis zu 200.000 € berücksichtigt wer-
den. Der Abzug erfolgt direkt von der Steuerschuld, wobei die tarif-
liche Einkommensteuer in jedem Jahr des Förderzeitraums bis auf 
maximal 0 € gemindert werden kann. Der übersteigende Teil der 

Steuerermäßigung für energetische 
Maßnahmen bei eigengenutzten 
Wohngebäuden 

Steuerermäßigung kann nicht in einen anderen Veranlagungszeit-
raum vor- bzw. zurückgetragen werden, weder innerhalb noch au-
ßerhalb des Förderzeitraums, er geht somit verloren. 

Das Bundesfi nanzministerium hat mit Schreiben vom 14.1.2021 aus-
führlich zur Auslegung des § 35 c EStG Stellung genommen. Die für 
die Anwendung der Vorschrift wichtigsten Merkmale werden nach-
folgend erläutert.

1. Welche Aufwendungen werden gefördert?

Gefördert werden Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen wie z. B.:

 » Dämmung von Wänden, Dachfl ächen und Geschossdecken;
 » Erneuerung von Fenstern, Außentüren
 » Erneuerung oder Einbau von Lüftungsanlagen
 » Erneuerung der Heizungsanlage, Optimierung bestehender Hei-

zungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind
 » Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und 

Verbrauchsoptimierung.

Nicht nur die Aufwendungen für energetische Maßnahmen, sondern 
auch Aufwendungen für den Energieberater sind berücksichti-
gungsfähig, wobei diese Aufwendungen jedoch nur zur Hälfte zum 
Ansatz kommen. Ein Energieberater muss jedoch nicht zwingend 
beauftragt werden.

In der Anlage zum BMF-Schreiben ist eine umfangreiche Beispiel-
liste von förderfähigen Maßnahmen veröffentlicht worden.

2. Die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung

Das Wohngebäude muss in einem inländischen, in der EU oder dem 
EWR liegenden Haushalt des Steuerpfl ichtigen und bei Beginn der 
Maßnahme mindestens 10 Jahre alt sein.
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 » Das Gebäude muss vom Steuerpfl ichtigen im jeweiligen Kalen-
derjahr ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wer-
den; Teile der Wohnung können jedoch anderen Personen unent-
geltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. Eine Wohnung gilt 
auch als eigengenutzt, wenn sie an ein einkommensteuerlich zu 
berücksichtigendes Kind unentgeltlich überlassen wird.

 » Der Steuerpfl ichtige muss die Aufwendungen für die energeti-
schen Maßnahmen selbst tragen. 

 » Jede energetische Maßnahme muss von einem Fachunterneh-
men ausgeführt werden, wobei aber unschädlich ist, wenn das 
Fachunternehmen ein anderes Unternehmen, das kein Fachun-
ternehmen ist oder ein im anderen Bereich tätiges Fachunter-
nehmen mit der Durchführung einzelner Arbeiten beauftragt. 

 » Die Durchführung jeder energetischen Maßnahme muss durch 
eine nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheini-
gung des Fachunternehmens bestätigt werden.

Soweit die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksich-
tigt worden sind, ist eine Steuerermäßigung ausgeschlossen. Der Teil 
der Aufwendungen, der durch den Ansatz der zumutbaren Belastung 
nicht berücksichtigt wird, ist jedoch förderfähig. 

Ein vollständiger Förderausschluss liegt hingegen vor, wenn für die 
energetischen Maßnahmen andere Steuerbegünstigungen oder öf-
fentliche Förderungen, wie zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie 
Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Wenn Zuschüsse aus-
schließlich für die Energieberatung in Anspruch genommen werden, 
entfällt nur für die Energieberatung die Steuerförderung. Die Ge-
währung von Baukindergeld ist hingegen unschädlich. Ein Wechsel 
zwischen den Fördertatbeständen innerhalb des Begünstigungszeit-
raums ist nicht möglich.

Der Anspruch auf Förderung ist erst dann entstanden, wenn die 
energetische Maßnahme abgeschlossen ist, d. h., wenn die Leis-
tung vollständig durchgeführt worden ist, der Steuerpfl ichtige die 
Rech-nung des Fachunternehmens in deutscher Sprache erhalten 
und den Rechnungsbetrag auf das Konto des Erbringers der Leistung 
überwiesen hat. Die Bezahlung kann auch vom Konto eines Dritten 
erfolgen. Die Rechnung muss aber dem Steuerpfl ichtigen gestellt 
werden. Es ist ausreichend, wenn die steuerpfl ichtige Person die 
Rechnungen und den Zahlungsnachweis (Kontoauszug) auf Verlan-
gen des Finanzamts vorlegen kann. Die Erledigung von Restarbeiten 
ist unschädlich, falls diese Arbeiten für die tatsächliche Reduzierung 
von Emissionen nicht hinderlich sind.

Barzahlungen, Baranzahlungen oder Barteilzahlungen werden 
nicht anerkannt! Das gilt selbst dann, wenn die Barzahlung von 
dem Fachunternehmen ordnungsgemäß gebucht worden ist und die 
steuerpfl ichtige Person einen Nachweis über die ordnungsgemäße 
Buchung erhalten hat oder wenn Barzahlungen durch eine spätere 
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung ersetzt wird.

Die Steuervergünstigung kann bereits im Vorauszahlungs- oder 
Lohnsteuerermäßigungsverfahren beansprucht werden.

3. Anspruchsberechtigte Personen

Zum Kreis der anspruchsberechtigten Personen gehören der bürger-
lich-rechtliche Allein- oder Miteigentümer, der Erbbauberechtigte 
sowie der wirtschaftliche Eigentümer. Nicht dazu gehören Nieß-
braucher und Mieter. 

Im Erbfall darf im Jahr der Gesamtrechtsnachfolge die dem Erblasser 
noch zustehende Ermäßigung für die nachfolgende Zeit vom Erben 
in Anspruch genommen werden, soweit der Erbe das Objekt zu eige-
nen Wohnzwecken nutzt. 

4. Begünstigtes Objekt 

Begünstigt ist eine baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohn-
einheit mit einem selbstständigen Zugang und den notwendigen 
Nebenräumen wie Küche, Bad oder Dusche, Toilette. Bauordnun-
gen bzw. baupolizeiliche Regelungen der Landesbauordnungen sind 
nicht maßgeblich. Des Weiteren muss das begünstigte Objekt bei 
Durchführung der energetischen Maßnahme älter als 10 Jahre sein.

 » Auch Ferien-/Zweit-/Wochenendwohnungen und Wohnungen 
der doppelten Haushaltsführung sind förderfähig.

 » Im Fall von Zwei- oder Mehrfamilienhäusern muss es sich nicht 
um eine baurechtlich getrennte Wohnung handeln, maßgeblich 
ist die faktische Nutzung als Wohnung.

 » Gefördert werden auch energetische Maßnahmen an Zubehör-
räumen eines begünstigten Objektes wie z. B. Kellerräume, Ab-
stellräume etc., wenn die energetische Maßnahme zusammen 
mit der energetischen Maßnahme des begünstigten Objekts 
erfolgt.

 » Für die Berechnung des 10-Jahres-Zeitraums sind für die Fest-
legung des Alters des Gebäudes, der Tag, an dem der erstmalige 
Bauantrag gestellt wurde (wenn eine Baugenehmigung erfor-
derlich ist), bzw. der Tag, an dem die Bauunterlagen eingereicht 
wurden (bei genehmigungsfreien Objekten), maßgebend. Für 
den Beginn der energetischen Maßnahmen gelten die gleichen 
Stichtage. Wenn es sich um genehmigungs-, anzeige- und ver-
fahrensfreie energetische Maßnahmen handelt, ist der Beginn 
der tatsächlichen Bauausführung maßgeblich. Ist das Objekt vor 
2010 errichtet worden und der Tag der erstmaligen Bauantrag-
stellung unbekannt, gilt als Tag der erstmaligen Bauantragstel-
lung der erste Tag des Herstellungsjahres.

5. Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Beginn der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ist grundsätzlich der 
Tag des Einzugs. Das Bereithalten einer leerstehenden Wohnung ist 
keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. 

Ausnahmsweise ist ein Leerstand unschädlich, wenn er zwischen 
dem Beginn der energetischen Maßnahmen und der Nutzung zu ei-
genen Wohnzwecken entstanden ist, was auch für mehrjährige Sa-
nierungsmaßnahmen gilt. Die Zeit des Leerstandes wird der Zeit der 
erstmaligen Nutzung zugerechnet.

Beispiel: Der Steuerpfl ichtige erwirbt im Jahr 2020 ein 30 Jahre al-
tes Haus. Er beginnt im gleichen Jahr mit der energetischen Sanie-
rung des Hauses. Die Sanierungsarbeiten sind im Dezember 2020 
beendet worden. Unmittelbar danach, im Januar 2021 zieht er in das 
Haus ein. Der Steuerpfl ichtige kann die Steuervergünstigung bereits 
ab 2020 in Anspruch nehmen, da die Zeit des Leerstandes der erst-
maligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zugerechnet wird. 

Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken muss in jedem Jahr des För-
derzeitraums vorliegen. Auch eine nur kurzfristige Vermietung ist 
schädlich!

Eine teilweise unentgeltliche Überlassung einer im Übrigen zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Wohnung ist unschädlich, eine Kür-
zung der Steuervergünstigung ist nicht zu befürchten. Es darf al-
lerdings nicht die gesamte Wohnung an andere überlassen werden, 
auch nicht an unterhaltsberechtigte Angehörige. 

Hinweis: Während die Gewährung eines unentgeltlichen obligatori-
schen oder dinglichen Zuwendungs- oder Vermächtniswohnrechtes 
an einem Teil einer Wohnung unschädlich ist, sieht das BMF eine 
Kürzung der Steuervergünstigung vor, wenn ein Dritter sich ein 
Wohnrecht (obligatorisch oder dinglich) vorbehält. 



Teile der Wohnung können zu anderen als zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt werden, z. B. als häusliches Arbeitszimmer. Eine ge-
werbliche Nutzung außerhalb der Wohnräume, wie z. B. durch die 
Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des eigenge-
nutzten Wohngebäudes, ändert nichts am Umfang der Nutzung des 
Wohngebäudes zu eigenen Wohnzwecken. 

6. Aufteilungsmaßstab bei 
gemischter Nutzung

Wenn einzelne Gebäudeteile unterschiedlich genutzt werden, z. B. 
zu eigenen und fremden Wohnzwecken, gewerblich etc., sind nur 
die Aufwendungen förderfähig, die entweder direkt oder anteilig 
der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung zugeordnet 
werden können. Zu den anteilig berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen gehören beispielsweise die Erneuerung der Heizung, die 
Aufwendungen für die Dämmung der Außenwände und des Daches, 
oder die Kosten für den Energieberater. Maßstab für die Aufteilung 
der Aufwendungen ist das Verhältnis der Nutzfl ächen. 

Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 € kann für die 
eigengenutzte Wohnung in voller Höhe in Anspruch genommen 
werden. Dies gilt auch, wenn sich in der zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Wohnung ein häusliches Arbeitszimmer befi ndet. 
Die nach der Nutzfl äche anteilig dem Arbeitszimmer zugeordneten 
energetischen Maßnahmen sind zwar nicht förderfähig, eine Kür-
zung des Gesamtförderhöchstbetrages erfolgt jedoch nicht. 

Beispiel: Der Steuerpfl ichtige A bewohnt mit seiner Familie ein über 
10 Jahre altes Haus mit einer Gesamtwohnfl äche von 200 m2. Er 
benutzt ein im Haus befi ndliches Arbeitszimmer mit einer Wohnfl ä-
che von 20 m2 (= 10 % der Gesamtwohnfl äche). Die Aufwendungen 
für das häusliche Arbeitszimmer kann A ohne Einschränkung bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit steuerlich geltend 
machen. Für die Dämmung der Außenwände und des Daches sind 
A Aufwendungen i. H. von 50.000 € entstanden. 10 % der Aufwen-
dungen (5.000 €) kann A als Werbungskosten geltend machen. Für 
die übrigen 90 % der Aufwendungen, jedoch höchstens 40.000 €, 
kann er die Förderung für energetische Maßnahmen in Anspruch 
nehmen. Der Höchstbetrag wird nicht gekürzt.  

Aus Vereinfachungsgründen sieht das BMF vor, dass Aufteilung und 
Kürzung der Aufwendungen nicht erforderlich sind, soweit Teile der 
im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung vor-
übergehend vermietet werden, wenn die Einnahmen hieraus 520 € 
im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.

Beispiel: Der Steuerpfl ichtige A ist Eigentümer eines Gebäudes 
mit 200 m2 Gesamt-Nutzfl äche. Im Erdgeschoss befi ndet sich die 
Schreinerei von A (120 m2 Nutzfl äche), im Obergeschoss bewohnt 
er mit seiner Familie eine Wohnung (80 m2 Nutzfl äche). Für die 
energetische Sanierung des 20 Jahre alten Hauses sind A im Jahr 
2020 folgende Aufwendungen entstanden: 

Austausch der Werkstatt-Tür    32.000 €
Austausch der Fenster in der Wohnung  15.000 €
Dämmung der Außenwände und des Daches  50.000 €
Kosten Energieberater      2.000 €

Die Aufwendungen für die neue Werkstatt-Tür können direkt der 
gewerblichen Nutzung zugeordnet werden. Sie sind als Betriebs-
ausgaben berücksichtigungsfähig.

Die Aufwendungen für den Austausch der Fenster im OG sind direkt 
der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung zuzuordnen. 
Sie sind förderfähig. Die Aufwendungen für die Dämmung können 
nicht direkt der eigengenutzten Wohnung zugeordnet werden; sie 

sind nur anteilig i. H. von 20.000 € (50.000 € / 200 m2 x 80 m2 = 
20.000 €) förderfähig. Die Aufwendungen für den Energieberater 
sind mit 400 € ebenfalls nur anteilig berücksichtigungsfähig, also 
nur zu 50 % (2.000 € x 50 % / 200 m2 x 80 m2 = 400 €). 

Wird im Zuge der Installation der Photovoltaikanlage das Dach sa-
niert, handelt es sich zwar um gemischt veranlasste Aufwendungen, 
eine Aufteilung der Aufwendungen ist nach Auffassung des BMF 
mangels Aufteilungsmaßstab nicht erforderlich. Die Aufwendungen 
für die Dachsanierung sind vollumfänglich begünstigt.

Förderfähig sind Aufwendungen, die durch die energetischen Maß-
nahmen entstanden sind, insbesondere für Material, fachgerechten 
Einbau und Installation, Inbetriebnahme etc. sowie die Aufwendun-
gen für die Umfeldmaßnahmen wie z. B. für Rüstarbeiten, bautech-
nische Voruntersuchungen, Entsorgung. Sofern im Zusammenhang 
mit den energetischen Maßnahmen auch nicht förderfähige Maß-
nahmen durchgeführt werden, sind die nicht direkt zurechenbaren 
Kosten anhand eines nachvollziehbaren Schlüssels aufzuteilen.

7. Höhe der Steuerermäßigung

Der Steuerpfl ichtige kann für seine Aufwendungen auf Antrag eine 
Steuerermäßigung i. H. von bis zu 40.000 € für jedes begünstigte 
Objekt in Anspruch nehmen. Eine zeitgleiche oder nacheinander 
folgende Förderung mehrerer Objekte ist möglich. Bei mehreren Ob-
jekten kann eine objektbezogene Inanspruchnahme der Förderung 
nach Wahl des Steuerpfl ichtigen erfolgen.

Beispiel: Der Steuerpfl ichtige A bewohnt mit seiner Familie ein im 
Jahr 1980 errichtetes Einfamilienhaus (EFH). Ferner hat er ein 20 
Jahre altes Ferienhaus (FH), das er ebenfalls ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken gelegentlich nutzt. Im Jahr 2021 lässt er mehre-
re energetische Maßnahmen an beiden Objekten durchführen. Die 
begünstigten Aufwendungen betragen 80.000 € für das EFH und 
20.000 € für das Ferienhaus. 

Für jedes Objekt steht ein Gesamtförderhöchstbetrag von 40.000 € 
zur Verfügung.  

Im Jahr 2021 beträgt der Jahreshöchstbetrag der Steuerermäßigung 
7.000 €. Davon entfällt 5.600 € auf das EFH (7 % v. 80.000 €) und 
1.400 € auf das FH (7 % v. 20.000 €). Die festzusetzende Einkom-
mensteuer ohne Berücksichtigung der Förderung der energetischen 
Maßnahmen beträgt allerdings lediglich 6.000 €. A kann seine 
Steuerschuld bis auf 0 reduzieren, indem er eine Steuerermäßigung 
für die durchgeführten energetischen Maßnahmen von 6.000 € in 
Anspruch nimmt. Eine Übertragung des nicht ausgeschöpften Be-
trages i. H. von 1.000 € auf andere Veranlagungszeiträume ist nicht 
möglich – sie würde verloren gehen. 

Anmerkung: A könnte im Jahr 2021 nur die Förderung für die am 
EFH durchgeführten energetischen Maßnahmen in Anspruch neh-
men, indem er die Baumaßnahmen in ein späteres Jahr verschiebt, 
in dem die Steuerlast höher ist als die Förderungen. Somit stünde 
der Gesamtförderhöchstbetrag für das Ferienhaus ungemindert für 
die späteren Jahre zur Verfügung. 

8. Miteigentum

Der Höchstbetrag kann auch dann insgesamt nur einmal bean-
sprucht werden, wenn ein Miteigentum am begünstigten Objekt 
vorliegt. Die Aufteilung der Aufwendungen bei Miteigentum erfolgt 
grundsätzlich entsprechend den Miteigentumsanteilen. Ist dieser 
Aufteilungsmaßstab nicht richtig, kann jeder Berechtigte für die 
von ihm getragenen Aufwendungen einen entsprechenden Antrag 
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auf Förderung stellen. Nutzt nur ein Miteigentümer das Objekt zu ei-
genen Wohnzwecken, werden nur die Aufwendungen berücksichtigt, 
die auf seinen Miteigentumsanteil entfallen. 

Besteht ein Gebäude, das im Miteigentum steht, aus mehreren be-
günstigten Wohnungen, die rechtlich nicht nach dem WEG getrennt 
sind, darf jeder Miteigentümer die Steuervergünstigung bis zum Ge-
samtförderhöchstbetrag beanspruchen, soweit der Wert des Mitei-
gentumsanteils den Wert der zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnung nicht übersteigt.

Beispiel: A und B sind zu jeweils 50 % Miteigentümer eines begüns-
tigten Zweifamilienhauses. Sie führen im Jahr 2020 eine energeti-
sche Sanierungsmaßnahme für 50.000 € durch. Die Kosten teilen sie 
sich jeweils zur Hälfte. A lässt in der von ihm genutzten Wohnung 
eine weitere Maßnahme durchführen. Die Kosten betragen 20.000 €.
A und B dürfen die Steuerermäßigung für die jeweils getragenen 
Aufwendungen i. H. von 25.000 € in Anspruch nehmen. A darf zu-
sätzlich auch die Kosten für die weitere energetische Maßnahmen 
geltend machen, insgesamt allerdings nur bis zum Gesamtförder-
höchstbetrag von 40.000 €. Auch in diesem Fall ist eine Gestal-
tungsplanung erforderlich, um die höchstmögliche Förderung zu 
erreichen.

9. Der Energieberater

Der Steuerpfl ichtige kann einen Energieberater mit der planerischen 
Begleitung und Beaufsichtigung der energetischen Maßnahmen be-
auftragen. Wer als Energieberater anerkannt wird, ist im Einkom-
mensteuergesetz geregelt.

50 % der entstandenen Kosten für den Energieberater können ein-
malig im Jahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme berück-
sichtigt werden. Die Kosten sind nicht auf drei Jahre zu verteilen. 

10. Steuerliche Förderung von Handwerkerleis-
tungen versus Förderung von energetischen 
Baumaßnahmen

Leistungen von Handwerkern sind sowohl als Handwerkerleistungen 
als auch für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden steuerlich förderfähig. Während sie bei den 
Handwerkerleistungen jedoch nur mit den Arbeitskosten berück-
sichtigungsfähig sind, werden bei den energetischen Maßnahmen 
sowohl die Arbeits- als auch die Materialkosten steuerlich gefördert. 

Nachdem der Ermäßigungshöchstbetrag bei den Handwerkerleis-
tungen nur 1.200 € pro Jahr beträgt, beträgt er bei der Förderung der 

energetischen Maßnahmen 40.000 €, was bei größeren Sanierungs-
maßnahmen vorteilhafter ist. Trotzdem sollte die Steuerermäßigung 
bei den Handwerkerleistungen nicht unbeachtet bleiben. Denn diese 
kann jedes Jahr bis zum Höchstbetrag in Anspruch genommen wer-
den und nicht nur einmal pro begünstigtes Objekt wie die Förderung 
für energetische Maßnahmen.

Die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen ist jedoch voll-
ständig ausgeschlossen, wenn für dieselbe energetische Maßnahme 
einschließlich der Kosten für den Energieberater auch eine Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen in Anspruch 
genommen wird.

Lösungsansatz: Fallen in einem Jahr geringere Aufwendungen an 
(z. B. nur für den Austausch eines einzigen Fensters) und sind für 
die Folgejahre größere Maßnahmen geplant (z. B. der Austausch der 
Heizung und/oder eine Wärmedämmung), kann für den Austausch 
des Fensters die Ermäßigung für Handwerkerleistungen und in den 
Folgejahren die Ermäßigung für energetische Maßnahmen in An-
spruch genommen werden.

11. Die neue Bundesförderung der KfW für 
effi ziente Gebäude (BEG) versus steuerliche 
Förderung für energetische Maßnahmen

Im Rahmen des Klima schutz programms 2030 hat die Bundes-
regierung die Förderung für energie effi ziente Gebäude weiter-
entwickelt. Dazu ist zum 1.7.2021 die „Bundes förderung für effi zi-
ente Gebäude (BEG)“ bei der KfW gestartet. Sie gilt

 » für alle Wohngebäude, z. B. für Eigentums wohnungen, Ein- und 
Mehr familien häuser oder Wohnheime

 » für alle Nichtwohngebäude, z. B. für Gewerbe gebäude, kommu-
nale Gebäude oder Krankenhäuser.

Wird ein neues sog. „Effi zienzhaus“ gebaut oder gekauft oder ein 
Wohngebäude zum Effi zienzhaus saniert, fördert die KfW wahl weise 
mit einem Kredit mit Tilgungszuschuss oder einem direkt ausgezahl-
ten Zuschuss.

Bitte beachten Sie! Nachdem es verschiedene Förderungen 
- steuerlicher oder darlehensrechtlicher Art gibt, die sich teilweise 
ausschließen –, sollten Sie sich grundsätzlich vor der Durchführung 
von energetischen Maßnahmen gründlich beraten lassen, um die 
optimale Förderung zu erlangen. In diesem Zusammenhang gilt zu 
prüfen, was für den Steuerpfl ichtgen die zunächst wirtschaftlich, 
dann steuerlich günstigere Förderung darstellt.



Anhang zur Themeninfo 

„Steuerermäßigung für energetische Maßnah-
men bei eigengenutzten Wohngebäuden

Die Liste der nachfolgend aufgeführten förderfähigen Maßnahmen 
ist nicht abschließend.

1.  Förderfähige Maßnahmen bei Wärme-
dämmung von Wänden: 

 » Abbrucharbeiten (wie Abklopfen des alten Putzes, Abbruch von 
nicht thermisch getrennten Balkonen oder Treppenhäusern inkl. 
dann notwendiger Neuerrichtung) und Entsorgung (inkl. Schad-
stoffe und Sonderabfälle)

 » Erdaushub bei Dämmung von erdberührten Außenfl ächen inkl. 
Sicherungsmaßnahmen

 » notwendige Bauwerkstrockenlegung
 » Erhöhung des Dachüberstandes
 » Bohrungen für Kerndämmungen
 » Ein- bzw. Anbringen der Wärmedämmung, auch in Gebäude-

trennfugen
 » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
 » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion wie thermische Er-

tüchtigung bestehender Balkone/Loggien inkl. nachträgliche 
Verglasung von unbeheizten Loggien, Dämmung von Heizkör-
pernischen und Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum

 » Einbau neuer bzw. Erneuerung der Fensterbänke
 » sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer bzw. Erneuerung von 

Rollläden und außen liegenden Verschattungselementen
 » Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen
 » Maler- und Putzarbeiten inkl. Stuckateurarbeiten, Fassadenver-

kleidung, z. B. Klinker
 » Ersatz, Erneuerung und Erweiterung von Außenwänden
 » Einbau von Dämmsteinen
 » Erneuerung von Ausfachungen bei Fachwerkaußenwänden
 » Maßnahmen zum Schlagregenschutz
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Austausch von Glasbausteinen durch Mauerwerk
 » Erneuerung der Briefkasten- und Klingelanlage
 » Erneuerung Windfang, Vordachkonstruktionen, Geländer und 

Eingangsstufen
 » Verlegung der Regenrohre
 » Wiederherstellung der Außenanlage/Rabatte
 » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl. 

Strang regulierung, Ventil und Pumpenerneuerung
 » Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, z. B. durch Einbau von 

Nistkästen/Niststeinen in die Fassade oder in die Wärmedäm-
mung sowie besondere Konstruktionen in Traufkästen; weitere 
Informationen unter www.bund-hannover.de „Artenschutz an 
Gebäuden“ und www.bund-dueren.de „Artenschutz“

2.  Förderfähige Maßnahmen bei Wärme-
dämmung von Dachfl ächen

 » Abbrucharbeiten wie alte Dämmung, Dacheindeckung, Dach-
pappe, Schweißbahnen oder Asbest und deren Entsorgung (inkl. 
Schadstoffe und Sonderabfälle)

 » Gutachten für Baustoffuntersuchungen bestehender Bauteile
 » Erneuerung der Dachlattung
 » Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampf-

sperre

 » Ein- bzw. Aufbringen der Wärmedämmung
 » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
 » Aufdopplung und Verstärkung der Sparren bei Zwischenspar-

rendämmung
 » Ersatz, Erneuerung und Erweiterung des Dachstuhls oder von 

Teilen eines Dachstuhls
 » Dämmung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben
 » Verkleidung der Dämmung (z. B. Gipskartonplatten) sowie Ma-

ler- und Tapezierarbeiten bei ausgebautem Dachgeschoss
 » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Austausch von Dachziegeln inkl. Versiegelung, Abdichtungs-

arbeiten am Dach, inkl. Dachdurchgangsziegel (z. B. Lüftungs- 
oder Antennenziegel) und Schneefanggitter

 » Neueindeckung des Daches oder Dachabschlusses bei Flach-
dach mittels Dachpappe, Schweißbahn etc.

 » Dachbegrünungen
 » Erneuerung/Einbau von Oberlichtern, Lichtkuppeln
 » Einbau von Schornsteinfeger-Ausstiegsluken in unbeheizten 

Dachräumen
 » Änderung des Dachüberstands
 » Erneuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufbleche
 » notwendige Arbeiten an Antennen, Satellitenschüsseln, Elekt-

rik, Blitzableiter
 » Schornsteinkopf neu einfassen, z. B. Kaminabdeckung, Kamin-

verkleidung
 » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl. 

Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung
 » Erhalt von Nistplätzen für Gebäudebrüter, z. B. durch Einbau 

von Nistkästen/Niststeinen in besondere Konstruktionen in 
Traufkästen, Dachschrägen oder im Giebelbereich; weitere In-
formationen unter www.bund-hannover.de „Artenschutz an 
Gebäuden“ und www.bund-dueren.de „Artenschutz“

3.  Förderfähige Maßnahmen bei Wärme-
dämmung von Geschossdecken

 » notwendige Abbrucharbeiten und Entsorgung (inkl. Schadstoffe 
und Sonderabfälle)

 » Bauwerkstrockenlegung
 » Aufbringen der Wärmedämmung
 » Einbringen von Kerndämmung und Einblasdämmung
 » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion
 » notwendige Folgearbeiten an angrenzenden Bauteilen
 » notwendige Maler- und Putzarbeiten
 » Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag (sofern Kellerdecke 

„von oben“ gedämmt wird)
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Wiederherstellung der Begehbarkeit des neu gedämmten Bo-

dens
 » notwendige Arbeiten an den Versorgungsleitungen, z. B. Verle-

gung von Elektroanschlüssen
 » Erneuerung von energetisch relevanten Türen oder wärmedäm-

menden Bodentreppen, z. B. zum Keller oder Dachboden, sowie 
von wärmedämmenden Bodenklappen zum unbeheizten Dach-
boden

 » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems inkl- 
Strangregulierung, Ventil und Pumpenerneuerung

4.  Förderfähige Maßnahmen bei der Erneue-
rung der Fenster und Außentüren

 » Ausbau und Entsorgung (inkl. Schadstoffe und Sonderabfälle)
 » Austausch, Ertüchtigung (Neuverglasung, Überarbeitung der 

Rahmen, Herstellung von Gang- und Schließbarkeit sowie Ver-



besserung der Fugendichtheit und der Schlagregendichtheit) 
und Einbau neuer Fenster, Fenstertüren und Außentüren bzw. 
deren erstmaliger Einbau

 » Einbau von Fensterlüftern und Außenwandluftdurchlässen (Au-
ßenwand-Luftdurchlass/lässe)

 » Austausch von Glasbausteinen durch neue Fenster
 » Maßnahmen zur Wärmebrückenreduktion, auch Dämmung von 

Heizkörpernischen, Sanierung kritischer Wärmebrücken im Raum
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Abdichtung der Fugen
 » Einbau neuer bzw. Erneuerung der Fensterbänke
 » sommerlicher Wärmeschutz: Einbau neuer bzw. Erneuerung von 

Rollläden und außen liegenden Verschattungselementen nach 
DIN 4108-2

 » Dämmung und Ertüchtigung von vorhandenen Rollladenkästen
 » Fliegengitter, sofern diese fest eingebaut sind
 » Erneuerung des Heizkörpers bei Einbau größerer Fenster und da-

raus geringerer Brüstungshöhen
 » notwendige Putz- und Malerarbeiten im Fensterbereich (gege-

benenfalls anteilig)
 » Erneuerung Hauseingangstüren sowie anderer Außentüren in-

nerhalb der thermischen Gebäudehülle. Bei Mehrfamilienhäu-
sern z. B. auch Erneuerung von Wohnungseingangstüren zum 
unbeheizten Treppenhaus, Türen zum unbeheizten Keller oder 
Dachboden, Bodenklappen zum unbeheizten Dachboden

 » notwendige Elektroarbeiten für elektrisch betriebene Fenster 
und Türen, Anschlüsse an Einbruchsicherungen

 » einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren der 
Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder besser (auch 
ohne Nachweis über die Berücksichtigung der Festigkeit und 
Ausführung der umgebenden Wände)

 » einbruchhemmende Fenster, Fenstertüren und -rahmen sowie 
Außentüren der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 oder 
besser, auch ohne Einhaltung der sicherheitstechnischen Anfor-
derungen an die umgebenden Wandbauteile

 » Pilzkopfverriegelungen, drehgehemmter Fenstergriff, Sicher-
heitsverglasung, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung, Si-
cherheitsrosette, verdeckt liegender Profi lzylinder oder Sicher-
heitsprofi lzylinder, Bandseitensicherung etc.

 » Nachrüstsysteme wie Beschläge und Schlösser nach DIN 18104 
Teil 1 oder 2, Mehrfachverriegelungssysteme mit Sperrbügel-
funktion nach DIN 18251, Klasse 3 oder besser sowie Einsteck-
schlösser nach DIN 18251, Klasse 4 oder besser

 » Gemäß Anlage 4 „Erneuerung der Fenster oder Außentüren“ der 
ESanMV ist Bedingung für die Förderung von Fenstern und Fens-
tertüren, dass der U-Wert der Außenwand und/oder des Daches 
kleiner ist als der UW-Wert der neu eingebauten Fenster und 
Fenstertüren. Mit dieser Mindestanforderung soll das Risiko des 
Tauwasserausfalls im Bereich der Außenwände bzw. des Daches 
weitestgehend und pauschal ausgeschlossen werden. Sie darf 
nach der ESanMV gleichwertig erfüllt werden, indem durch wei-
tere Maßnahmen Tauwasser- und Schimmelbildung weitestge-
hend ausgeschlossen werden.

 » Als gleichwertige Maßnahmen gelten dabei:
 »  Die feuchtetechnische Untersuchung und entsprechende Sa-

nierung der Wärmebrücke am Fensteranschluss und
 » die Feststellung, ob lüftungstechnische Maßnahmen zur Ge-

währleistung eines ausreichenden Luftwechsels notwendig sind.
 » Der Bauherr ist über das Ergebnis zu informieren. Die Umset-

zung von ggf. erforderlichen lüftungstechnischen Maßnahmen 
verantwortet der Bauherr. Die Einhaltung der Mindestanforde-
rung mit gleichwertigen Maßnahmen ist nachweislich zu doku-
mentieren.

 » Die Mindestanforderung bei der Erneuerung von Fenstern gilt 
auch bei der Erneuerung von Hauseingangstüren. Als gleichwer-
tig gilt dabei die feuchtetechnische Untersuchung und entspre-
chende Sanierung der Wärmebrücke am Türanschluss.

5. Förderfähige Maßnahmen bei der 
Erneuerung oder dem Einbau einer 
Lüftungsanlage

 » Einbau der Lüftungsanlage, gegebenenfalls müssen Anforderun-
gen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle erfüllt werden

 » Wand- und Durchbrucharbeiten
 » Luftdurchlässe
 » Maßnahmen für Außenluft- und Fortluftelement
 » Elektroanschlüsse
 » Verkleidungen
 » notwendige Putz- und Malerarbeiten (gegebenenfalls anteilig)
 » bauliche Maßnahmen am Raum für Lüftungszentrale
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Einbau/Errichtung eines Erdwärmetauschers
 » Einbau von Solar-Luftkollektoren
 » Errichtung eines separaten, schallgedämmten Raumes zur Auf-

nahme der zentralen Lüftungstechnik einschließlich Berücksich-
tigung der Erfordernisse für die regelmäßige Hygienewartung

 » Luftdichtheitsmessung
 » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung
 » Einbau einer Luftheizung

6.  Förderfähige Maßnahmen bei der 
Erneuerung der Heizungsanlage

 » Anschaffungskosten Wärmeerzeuger
 » Gas-Brennwertkessel und Gas-Hybridheizungen inkl. Gasan-

schluss (nur im Gebäudebestand: Gasleitung, Hausanschluss, 
Armaturen (z. B. Gasströmungswächter, Gaszähler, etc.)

 » Biomasse-Anlagen inkl. sekundäre Bauteile zur Brennwert-
nutzung zur Partikelabscheidung (elektrostatische Abschei-
der, fi lternde Abscheider wie z. B. Gewebefi lter und kerami-
sche Filter, Abscheider als Abgaswäscher)

 » Solarkollektor-Anlagen
 » Wärmepumpen-Anlagen
 » Gas-Wärmepumpen inkl. Gasanschluss (Gasleitung, Hausan-

schluss, Armaturen)
 » Wärmepumpen-Anlagen kombiniert mit Lüftungsgeräten 

inkl. Wärmerückgewinnung sofern förderfähige Wärmepum-
pen mit Lüftungsgeräten inkl. Wärmerückgewinnung kombi-
niert und diese Komponenten regelungstechnisch gemein-
sam betrieben werden inkl. erforderlicher Lüftungsleitungen 
und Lüftungszubehör

 » Montage und Installation inkl. der dafür erforderlichen fach-
technischen Arbeiten und Materialien, z. B. Transport, Bauge-
rüst, Lastenkran, Aufständerung, Unterkonstruktion, Fundament, 
Einhausung, zum Anschluss des Wärmerzeugers erforderliche 
Leitungen und Komponenten bis hin zur Wärmeverteilung (Heiz-
kreisverteiler), Einstellung der Heizkurve

 » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung des Anlagenbe-
treibers

 » Erschließung und Anschaffung der Wärmequelle einer Wärme-
pumpenanlage
 » Erdsondenbohrungen (auch Probebohrungen) inkl. verschul-

densunabhängige Versicherung
 » Erdfl ächenkollektoren
 » Grabenkollektoren
 » Erdwärmekörbe
 » Energiepfähle
 » Brunnenbohrungen
 » Energiezäune, Massivabsorber
 »  Luft-Sole-Wärmeübertrager
 » unterirdische Eis-, Erd- und Wasserspeicher
 » Solarthermie-Anlagen und der thermische Bestandteil von 



PVT-Anlagen (Photovoltaik-Solarthermie-Hybridanlagen)
 » PVT-Anlagen (vollständig), sofern der erzeugte Strom zur 

überwiegenden Eigenversorgung genutzt und keine Vergü-
tung nach dem EEG in Anspruch genommen wird.

 » Abwasserwärmetauscher
 » Abwärmenutzung der Abluft als alleinige oder zusätzliche 

Wärmequelle einer Wärmepumpe, sofern eine förderfähige 
Wärmepumpe mit einem Lüftungsgerät inkl. Wärmerück-
gewinnung kombiniert wird und diese Komponenten zum 
gemeinsamen Betrieb lüftungs- und regelungstechnisch 
verbunden sind inkl. erforderlicher Lüftungsleitungen und 
Lüftungszubehör

 » Erstellung und Anbindung an Wärmepumpenanlage
 » Brennstoffaustragung, -förderung und -zufuhr (Biomasseanla-

gen) inkl. Anschaffung Saugsysteme, Förderschneckensysteme, 
Federblattrührwerke, Schubbodenaustragungen sowie Monta-
ge und Installation

 » Wärmespeicher
 » Anschaffung, Montage und Installation

 » alle Arten von Warmwasser-Speichern (Heizwasser-, Trink-
warmwasser,- und Kombispeicher, etc.)

 » Dämmung bestehender Wärmespeicher
 » Eisspeicher und sonstige Latentwärmespeicher, die den 

Phasen-Übergang eines Mediums nutzen
 » Wärmespeicherung in Beton, Zeolith oder sonstigen ande-

ren Medien
 » Erdwärmespeicher
 » Tiefen-Aquifer- oder Hohlraum-Wärmespeicher

 » Errichtung, Sanierung oder Umgestaltung eines Heiz- bzw. 
Technikraums, sofern dies für den Betrieb des geförderten Wär-
merzeugers erforderlich ist inkl. der erforderlichen fachtechni-
schen Arbeiten und Materialien (z. B. Wand- und Deckendurch-
brüche inkl. Dämmmaßnahmen, Maler-, Putzarbeiten)

 » Anschaffungskosten Flüssiggastanks oder Silos
 » Errichtung, Sanierung, Umgestaltung Bunker und Lagerräume 

für Biomassepellets bzw. -hackschnitzel
 » Neuerrichtung, Erneuerung und/oder Anpassung bestehender 

Abgassysteme und Schornsteine (inkl. Verkleidung) in direktem 
Zusammenhang mit dem Wärmeerzeuger

 » Montage und Installation inkl. der erforderlichen fachtech-
nischen Arbeiten und Materialien (auch Wand- und Decken-
durchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen, Maler-, Putzarbeiten)

 » Anschaffung, Montage und Installation Wärmeverteilung und 
Wärmeübergabe
 » Flächenheizungen (Decken-, Fußboden- und Wandheizun-

gen) inkl. Dämmung und Estrich, Bodenbelägen, Wandver-
kleidung, Putzarbeiten

 » Niedertemperatur-Heizkörper/Heizleisten in jeglicher Bau-
ausführung (z. B. auch Gebläsekonvektoren), die eine Re-
duzierung der Vorlauftemperatur ermöglichen (Vorlauftem-
peratur 60° C)

 » voreinstellbare Thermostatventile
 » Strangdifferenzdruckregler
 » hocheffi ziente Umwälzpumpen (Pumpen müssen die zum 

Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen der Öko-
design-Richtlinie an den Energieeffi zienzindex einhalten)

 » in Einrohrsystemen: Maßnahmen zur Volumenstromregelung
 » Umbau von Einrohr- in Zweirohrsysteme
 » Wärmedämmung von Rohrleitungen und sonstigen wärme-

verlustbehafteten technischen Komponenten
 » Komponenten zur Entgasung von Heizungswasser
 » Einbau oder Erneuerung des Luftleitungsnetzes einschließ-

lich notwendiger Schalldämmmaßnahmen
 » Einbau oder Erneuerung von Mess-, Steuerungs- und Rege-

lungstechnik, notwendige Elektroarbeiten
 » inkl. der erforderlichen fachtechnischen Arbeiten und Ma-

terialien wie z. B. die Durchführung eines hydraulischen 
Abgleichs

 » Warmwasserbereitung
 » Umstellung von einer dezentralen Warmwasserbereitung 

auf eine zentrale, heizungsintegrierte Warmwasserberei-
tung (inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Austausch der 
Armaturen, Einsatz wassersparender Maßnahmen, Abwas-
ser-Wärmerückgewinnung, etc.)

 » Einbau hocheffi zienter Warmwasser-Wärmepumpen
 » Frischwasser- und Wohnungsstationen
 » Kalkschutz- und Wasserenthärtungsanlagen
 » Anschaffung und Einbau hocheffi ziente Zirkulationspum-

pen (Pumpen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus gel-
tenden Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an den 
Energieeffi zienzindex einhalten)

 » Demontage
 » Entsorgung eines alten Öl- oder Gastanks und Wiederher-

stellung der Außenanlagen bei erdbedeckten Tanks
 » Ausbau Altheizung einschließlich Entsorgung (inkl. Schad-

stoffe und Sonderabfälle)
 » Austausch Heizkessel, Pufferspeicher, Rohrnetz (inkl. Trinkwas-

serversorgung, z. B. auch bei Bleirohren) und Heizfl ächen (Heiz-
körper oder Flächenheizung)

 » erstmaliger Einbau einer zentralen Gas-Heizungsanlage, inkl. 
Einbau von Pufferspeicher, Rohrnetz und Heizfl ächen (Heizkör-
per oder Flächenheizung)

 » Einbau voreinstellbarer oder Austausch von Thermostatventilen
 » Einbau oder Austausch von Strangdifferenzdruckreglern
 » Fußbodenheizung inkl. Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbe-

lag und Wandheizung inkl. Putzarbeiten, Heizleisten
 » hydraulischer Abgleich des Zentralheizungssystems
 » Dämmung des Rohrsystems
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in 

die Heizungsanlage, inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Aus-
tausch der Armaturen

 » elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
 » Wohnungsdisplays und Smart Metering-Systeme für Wärme, 

auch als Multi-Sparten-Systeme inkl. Strom, Gas und Wasser 
(keine Endgeräte und keine Unterhaltungstechnik)

 » Anschluss an eine Breitbandverkabelung
 » Leerrohre, Kabel (z. B. Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steue-

rungs- und Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme
 » Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, notwen-

dige Elektroarbeiten
 » Wärmemengenzähler
 » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung
 » Anschlusskosten Fernwärme
 » Installationskosten inkl. einmaliger Anschlussgebühren bei An-

schluss an Versorgungsnetz
 » Systeme zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser (z. B. Dusch-

wasser)
 » Lieferung und Einbau der solarthermischen Anlage
 » Anschluss solarthermische Anlage an das Warmwasser- und/

oder Heizsystem, inkl. Solarspeicher, Steigleitungen
 » Nebenarbeiten wie Austausch oder Anpassung von Fensterbän-

ken und Fensternischen
 » notwendige Maler-, Putz- und Wandverkleidungsarbeiten
 » Herstellung und Verschließen notwendiger Wand- und Decken-

durchbrüche inkl. Dämmmaßnahmen
 » Einrichtung oder Neubau eines Heizraums bzw. eines Bevorra-

tungsbehälters für Biomasse
 » notwendige bauliche Maßnahmen am Heiz- und Kesselraum
 » Probebohrungen sowie die fi nale Erdwärmebohrung beim Ein-

bau einer Erdwärmepumpe



7.  Förderfähige Maßnahmen beim Einbau 
digitaler Systeme zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung

 » Wohnungsdisplay zur Anzeige von aktuellen Daten der Heiz- 
und Elektroenergie, von Warm- und Kaltwasser

 » Smart-Meter, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik für Hei-
zungslüftungs-, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 
sowie Einbindung von Wetterdaten

 » Systeme zur Erfassung und Auswertung von Energiefl üssen, 
Energieverbräuchen, Teilverbräuchen der unterschiedlichen 
Sparten und Energiekosten

 » elektronische Systeme zur Betriebsoptimierung, der Bereitstellung 
von Nutzerinformation bei nachlassender Systemeffi zienz und der 
Anzeige von notwendigen Wartungsintervallen z. B. bei der Wär-
meerzeugung, dem hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage 
und den Emissionen aus der Wärmeerzeugung

 » elektronische Systeme zur Unterstützung der Netzdienlichkeit 
von Energieverbräuchen (z. B. für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Warmwasser, Beleuchtung, Ladeinfrastruktur für Elektromobili-
tät, Verbrauch und Erzeugung von erneuerbaren Energien, Haus-
haltsgeräte)

 » präsenzabhängige Zentralschaltung von Geräten, Steckdosen etc.
 » baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme für Türen, In-

nentüren, Jalousien, Rollläden, Fenster, Türkommunikation, Be-
leuchtung, Heizungs- und Klimatechnik

 » Integration von Luftqualitätssensoren, Fensterkontakten, Prä-
senzsensoren, Beleuchtungsaktoren

 » elektronische Heizkörperthermostate/Raumthermostate,
 » intelligente Türsysteme mit personalisierten Zutrittsrechten
 » Energiemanagementsystem inkl. Integration in wohnwirtschaft-

liche Software
 » Systemtechnik für den Datenaustausch hausintern/-extern
 » elektronische Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmemengen-

zähler zur Visualisierung und Analyse von Heizwärmeverbräuchen
 » notwendige Verkabelung (z. B. Ethernetkabel) oder kabellose 

funkbasierte Installationen (z. B. Router) für Kommunikations-/
Notrufsysteme und intelligente Assistenzsysteme, USB-An-
schlussbuchsen

 » Anschluss an eine Breitbandverkabelung. Leerrohre, Kabel (z. B. 
Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
technik sowie für Smart Metering-Systeme.

 » nicht förderfähig sind Endgeräte und Unterhaltungstechnik, 
wie z. B. Handy, Tablet, Computer, Fernseher, Lautsprecher

8.  Förderfähige Maßnahmen bei Optimierung 
bestehender Heizungsanlagen, sofern diese 
älter als zwei Jahre sind

 » Analyse des Ist-Zustandes, z. B. nach DIN EN 15378
 » Durchführung des hydraulischen Abgleichs
 » Ersatz bestehender Pumpen durch Hocheffi zienzpumpen. Pumpen 

müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Anforderungen 
der Ökodesign-Richtlinie an den Energieeffi zienzindex einhalten

 » Einbau hocheffi zienter Trinkwasserzirkulationspumpen
 » Einbau voreinstellbarer Heizkörperthermostatventile und von 

Strangdifferenzdruckreglern
 » in Einrohrsystemen Maßnahmen zur Volumenstromregelung
 » Umbau von Ein- in Zweirohrsysteme
 » Ersatz und erstmaliger Einbau von Pufferspeichern
 » Erstmaliger Einbau von Flächenheizsystemen und Heizleisten 

(System-Vorlauftemperaturen < 35°C) inkl. Anpassung oder Er-
neuerung von Rohrleitungen

 » Austausch von „kritischen“ Heizkörpern zur Systemtemperatur-
reduzierung

 » Einbau von zusätzlichen Wärmetauscher(n) zur Aufrüstung ei-
nes Gas-Niedertemperaturkessels zu einem Gas-Brennwertkes-
sel einschließlich notwendiger Schornsteinanpassungen

 » nachträgliche Dämmung von ungedämmten Rohrleitungen
 » Maßnahmen zur Schalldämmung
 » Umstellung des Warmwassersystems, das heißt Integration in 

die Heizungsanlage, inkl. notwendiger Sanitärarbeiten wie Aus-
tausch der Armaturen

 » elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
 » Einbau sowie Ersatz von zur Heizungsanlage zugehöriger Mess-, 

Steuer- und Regelungstechnik und Nutzerinterface
 » Smart Metering-Systeme ohne Endgeräte und ohne Unterhal-

tungstechnik
 » Wärmemengenzähler
 » Anschluss an eine Breitbandverkabelung
 » Leerrohre, Kabel (z. B. Lichtwellenleiter, CAT 7) für Mess-, Steue-

rungs- und Regelungstechnik sowie für Smart Metering-Systeme
 » Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung


